
Fast Lane Bayern – Gesundheitsfachberufe

Zentralisierung der Anerkennungsverfahren am LfP –

Aktuelle Informationen des LfP, der ZSEF und der KuBB



Überblick

1. Fast Lane Bayern

2. Beschleunigtes Fachkräfteverfahren: ZSEF / KuBB

3. Anerkennungsverfahren für Gesundheitsfachberufe: LfP

4. Ausblick



Fast Lane Bayern
Ministerratsbeschluss vom 05.11.2024: Generelle Fast Lane für 
alle Berufe

➢Zentralisierung der Anerkennungsverfahren

➢Eine Anerkennungsstelle in Bayern für jeden Beruf

➢Zentralisierung der Einreiseverfahren

➢Zentralisierung der beschleunigten Fachkräfteverfahren bei der ZSEF,

Hand in Hand mit der Zentralisierung der Anerkennungsverfahren

➢Verzahnung der Verfahren

➢Ständiger Austausch von ZSEF – KuBB – zentralisierte Anerkennungsstellen, 

wie z.B. Bayerisches Landesamt für Pflege (LfP)



Fast Lane Bayern

Gesundheitsfachberufe

➢Beratung: KuBB

➢Aufenthalt: ZSEF

➢Anerkennung: LfP



Berufsanerkennungsverfahren

bei 7 Bezirksregierungen

Bisher

„separate“ Verfahren

Zentralisierung des 

Berufsanerkennungsverfahrens beim 

Bayer. Landesamt für Pflege (LfP)

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren für 

alle ausländ. Gesundheitsfachberufe

nur noch zentralisiert über die ZSEF

Zusammenarbeit

zwischen LfP, ZSEF und KuBB

„Fast Lane“
in Bayern

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

über regionale Ausländerbehörde (ABH)

  oder 

ZSEF

keine „systemische“ Zusammenarbeit 

zwischen Bezirksregierungen, ABH bzw. 
ZSEF und KuBB

„Fast Lane“ ab Sommer 2025 bei allen Gesundheitsfachkräften aus Drittstaaten

Zentralisierung von Anerkennungs- und Einreiseverfahren



Aktuelles



- Digitalisierte Antragstellung 

- Priorisierte Sachbearbeitung

- Ausbau der digitalen Vernetzung 

von ZSEF, KuBB und LfP

Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften

Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung 



Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften 

Checklisten – Formulare – Merkblätter 

Nutzen Sie zur Vorbereitung des 

Antrags unsere Checklisten! 

Die Checklisten werden regelmäßig 

aktualisiert!

www.zsef.bayern.de 

http://www.zsef.bayern.de/


Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften 

Digitale Antragstellung

Nutzen Sie unseren Online-Antrag!

www.zsef.bayern.de 

http://www.zsef.bayern.de/


Anerkennungsberatung

− Information über Ablauf, Kosten sowie Erfolgsaussichten des 

Anerkennungsverfahrens und Vorbereitung des Antrag nebst 

den erforderlichen Unterlagen

Qualifizierungsberatung

− Beratung zu geeigneten Anpassungs- bzw. Qualifizierungs-

maßnahmen bei Feststellungsbescheiden

Ersteinschätzung

− Nachweise können in bosnisch/kroatisch/serbisch-, 

bulgarisch-, englisch-, französisch-, portugiesisch-, russisch-

, spanisch- oder ukrainischsprachig ohne Übersetzung 

eingereicht werden

Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung

Service- und Dienstleistungsangebote der KuBB

Nutzen Sie unser Beratungs-

angebot!

www.kubb.bayern.de 

http://www.kubb.bayern.de/


Anerkennungsverfahren am LfP

1. Physiotherapeut*

2. Ergotherapeut*

3. Hebamme*

4. Operationstechnischer Assistent (OTA)*

5. Anästhesietechnischer Assistent (ATA)*

6. Diätassistent*

7. Masseur und medizinischer Bademeister*

8. Notfallsanitäter*
*alle Bezeichnungen geschlechtsneutral



Anerkennungsverfahren am LfP

9. Podologe*

10. Logopäde*

11. Orthoptist* 

12. Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA)*

13. Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik (MT-L)*

14. Medizinischer Technologe für Radiologie (MT-R)*

15. Medizinischer Technologe für Veterinärmedizin (MT-V)*

16. Medizinischer Technologe für Funktionsdiagnostik (MT-F)*
*alle Bezeichnungen geschlechtsneutral



Anerkennungsverfahren am LfP

Beschleunigung HarmonisierungDigitalisierung

Ziele der Zentralisierung



Anerkennungsverfahren am LfP

➢ Antragsunterlagen niederschwellig und online

➢ Kommunikation digital statt in Papierform

➢ Gebühren und Bezahlung bürgerfreundlich

➢ Verfahrensabwicklung zentral, schnell und unkompliziert



Antrag
Gleich-

wertigkeits-
prüfung

Bescheid Anpassungs- 
maßnahme

Persönliche 
Eignung Urkunde

Gesetzl. Fristen: max. 2* / 3 / 4 Monate ab Vollständigkeit; *Fast Lane

Anerkennungsverfahren am LfP

Gleichwertigkeitsprüfung



Antrag
Gleich-

wertigkeits
-prüfung

Bescheid Anpassungs-
maßnahme

Persönliche 
Eignung Urkunde

Gesetzl. Fristen: max. 2* / 3 / 4 Monate ab Vollständigkeit; *Fast Lane

Anerkennungsverfahren am LfP 

Gleichwertigkeitsprüfung



Anerkennungsverfahren am LfP

Fächer Stunden

ggf. 
Kompetenz

-bereiche

Berufs- 
erfahrung + 

Fort- und 
Weiter- 

bildungen

Die Gleichwertigkeitsprüfung variiert je nach Beruf.



Anerkennungsverfahren am LfP

Berechnung Bescheid Maßnahme

Möglichkeiten einer Standardisierung der Maßnahmen 
werden analysiert.

Auflage einer Anpassungsmaßnahme



Anerkennungsverfahren am LfP

Wahlrech
t
Ausgleich
s- 
maßnah
me

Kenntnisprüfung / 
Eignungsprüfung Anpassungslehrgang

Wahlrecht des Antragstellers

oder

Gesetzliche Grundlagen variieren je nach Beruf.
Rahmenbedingungen der Qualifizierungsangebote 
sind heterogen.



Anerkennungsverfahren am LfP

Erlaubnis zum Führen der jeweiligen Berufsbezeichnung

• Zeitnahe Erteilung

• Form: Urkunde des LfP

• Voraussetzungen:
✓Gleichwertigkeit (ggf. nach Anpassungsmaßnahme) festgestellt
✓Deutschkenntnisse, Zuverlässigkeit, gesundheitliche Eignung

• Ab Erteilung erlaubt:
✓Führen der Berufsbezeichnung
✓Arbeiten als Gesundheitsfachkraft 

• Urkunde gültig in ganz Deutschland



Anerkennungsverfahren am LfP

➢Online-Antrag programmiert und Fachanwendung (interne 
Verarbeitungssoftware) erweitert

➢Eigene Webseite erstellt

➢Interne „Verfahrenskoppelung“ mit Fachsprachenprüfung

➢Derzeit: Bescheidstruktur, inkl. Auflage der Anpassungsmaßnahmen
➢Evaluation der bayerischen Angebotslandschaft
➢Ziele: 
❖Bayernweite Harmonisierung durch einheitliche Bescheide
❖Berücksichtigung bestehender Angebote
❖Perspektivische Erweiterung der Angebotslandschaft 



Anerkennungsverfahren am LfP

➢Verzicht auf die Gleichwertigkeitsprüfung
➢ für alle Berufe und Ausbildungsstaaten, außer Hebammen aus EU/EWR/Schweiz 

(automatische Anerkennung)
➢ Derzeit: Festlegung des Anpassungsbedarfs (Kenntnis-/Eignungsprüfung bzw. 

Anpassungslehrgang)
➢ Ziele: 

❖ Gewährleistung, dass Kenntnisse und Fähigkeiten umfassend vermittelt bzw. 
abgeprüft werden

❖ Berücksichtigung der bestehenden Angebote und Strukturen 
❖ Berücksichtigung, dass bereits abgeschlossene Ausbildungen bestehen

➢ Vorteile:
➢ Weniger einzureichende Dokumente
➢ Zügigere Prüfung
➢ Umfassende Vermittlung und Prüfung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Inland



Anerkennungsverfahren am LfP

➢Unterschiede werden individuell festgestellt und ausgewiesen.
➢Anpassungslehrgänge jedoch voraussichtlich in Form eines 

dreistufigen Modells mit Mindestlaufzeiten in Abhängigkeit vom 
festgestellten Anpassungsbedarf (z.B. 3, 6, 9 Monate → kann je nach 
Beruf variieren). 
➢Kenntnisprüfung und Eignungsprüfung in Abhängigkeit der 

festgestellten Unterschiede („Defizite“), aber mit Flexibilität bzgl. 
der konkreten Ausgestaltung (Mindest- oder Rahmenregelungen).
➢Zuständig am LfP für Anpassungsmaßnahmen ist Referat 14 (wie 

bei Pflegeberufen): anpassungsmassnahmen@lfp.bayern.de 

Umsetzung: Anpassungsmaßnahmen

mailto:anpassungsmassnahmen@lfp.bayern.de


Anerkennungsverfahren am LfP

➢Form der vorzulegenden Dokumente und Erfordernis von deutschen 
Übersetzungen
➢Verzicht auf amtlich beglaubigte Kopien, Apostillen, Legalisierungen im 

Regelfall, Anforderung bei Zweifeln an Echtheit.
➢Farbkopien / Farbscans
➢Englische Originaldokumente akzeptabel bei Diplom und Berufslizenz (nicht 

englische Übersetzungen), sonst zunächst deutsche Übersetzungen.

➢Organisatorische und personelle Vorbereitung

➢Erstellung von Merkblättern und FAQs für Webseite

➢Austausch mit verschiedenen beteiligten Akteuren (u.a. StMGP, StMUK 
Regierungen, Beratungsstellen, Anbieter von Anpassungsmaßnahmen)



Anerkennungsverfahren am LfP

Referat 13

Leitung:

ORRin Lydia Simmann

Gesundheitsfachberufe Pflegefachhelfer



Ausblick

• Start der Zuständigkeit: 01.07.2025
• Ab diesem Datum sind Antragstellungen beim LfP möglich.

• Antragstellungen bevorzugt digital
• Informationen und Online-Antrag unter:

https://www.lfp.bayern.de/anerkennung/gesundheitsfachberufe/

• Vernetzung zu Feedback, Hinweisen, Bedarfen:
• Die Ausgestaltung der Verfahren befindet sich im Aufbau.

• Wir freuen uns über Ihre Nachricht an: 
 Anerkennung-Gesundheit@lfp.bayern.de 

https://www.lfp.bayern.de/anerkennung/gesundheitsfachberufe/
mailto:Anerkennung-Gesundheit@lfp.bayern.de


Bayerisches Landesamt für Pflege

(LfP)

Abteilung 1 - Anerkennungsverfahren

Hotline: +49 (0)9621 9669-4545

Mo, Di. und Do.  10:00-12:00 Uhr

Mi.                      14:00-16:00 Uhr

E-Mail:  

anerkennung-gesundheit@lfp.bayern.de 

Internet: 

https://www.lfp.bayern.de/anerkennung/

Zentrale Stelle für die Einwanderung von 

Fachkräften (ZSEF)

Regierung von Mittelfranken

Hotline: +49 (0)911 2352-211

Mo. bis Fr.:              9:00 - 12:00 Uhr

Mo., Di. und Do.    13:00 - 16:00 Uhr

E-Mail:  

zsef@reg-mfr.bayern.de

Internet:

www.zsef.bayern.de

Koordinierungs- und Beratungsstelle 

Berufsanerkennung (KuBB)

Regierung von Mittelfranken

Hotline: +49 (0)911 2352-212

Mo. bis Fr.:              9:00 - 12:00 Uhr

Mo., Di. und Do.    13:00 - 16:00 Uhr

E-Mail:  

kubb@reg-mfr.bayern.de

Internet:

www.kubb.bayern.de

Vielen Dank! Kontakt zu uns:

mailto:anerkennung-gesundheit@lfp.bayern.de
https://www.lfp.bayern.de/anerkennung/
mailto:zsef@reg-mfr.bayern.de
http://www.zsef.bayern.de/
mailto:zsef@reg-mfr.bayern.de
http://www.zsef.bayern.de/
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